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1.1 Ausgangslage 

Die römisch-katholische Kirchgemeinde Pfeffingen ist Eigentüme-
rin der Parzelle Nr. 196 und hat die Absicht, diese von der heute 
gültigen Zone für öffentliche Werke und Anlagen OeWA in eine 
zweigeschossige Wohnzone W2 umzuzonen. Grund dafür ist, 
dass die Kirchgemeinde keinen Bedarf und auch nicht die Mittel 
hat, die Parzelle öffentlich zu nutzen. Sie will diese im Baurecht 
mit Wohnbauten überbauen lassen. Auch die Gemeinde hat für 
diese Zone mit der Zweckbestimmung „Soziale Aufgaben“ keine 
Verwendung mehr. Gleichzeitig soll die Parzelle Nr. 198 (In Pri-
vatbesitz), sowie die Teilparzelle Nr. 2 (Böschung) in die Mutation 
integriert werden. 

 

 
Übersichtsplan 

1.2 Ziele der Planung 

Mit dieser Mutation werden im Wesentlichen folgende Ziele ver-
folgt: 

 
• Umzonung der Zone für öffentliche Werke und Anlagen 

OeWA in eine zweigeschossige Wohnzone W2 
• Schaffen der Voraussetzungen für den Bau von generatio-

nengerechtem Wohnraum 
• Möglichkeit zur Überbauung der Parzelle Nr. 196 im Baurecht 
• Umzonung der Parzelle Nr. 198 in eine Wohnzone W2, damit 

die heutige Nutzung mit dem Zonenzweck übereinstimmt 

1 ZUSAMMENFASSUNG 
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2.1 Projektorganisation 

Die Mutation wurde von der Gemeinde Pfeffingen sowie der rö-
misch-katholischen Kirchgemeinde in Zusammenarbeit mit 
Raumplanung Holzemer GmbH, Oberwil ausgearbeitet. 

 
 

2.2 Planungsablauf 

Die wesentlichen Schritte der Planung sind nachfolgend darge-
stellt: 

 
Januar 2013 Entwurf der Mutation 

14. Januar 2013 Besprechung mit Auftraggeber 

Juli 2013 öffentliche Mitwirkung 

Juli bis Oktober 2013 kantonale Vorprüfung 

Oktober 2013 Bereinigung 

 
 

2.3 Weitere Planungsschritte 

Folgende Planungsschritte stehen noch bevor: 
 

28. Oktober 2013 Beschluss Gemeinderat 

27. November 2013 Beschluss Gemeindeversammlung 

Dezember 2013 Auflage- und Einspracheverfahren 

März 2013 regierungsrätliche Genehmigung 

 

2 ORGANISATION UND ABLAUF DER PLANUNG 
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Das Gebiet liegt westlich des Dorfkerns von Pfeffingen, gegen-
über dem Pfarrhaus. Der westliche Teil der Parzelle Nr. 196, so-
wie die Parzelle Nr. 198 sind bereits überbaut. Die Teilparzelle 
Nr. 2 umfasst eine Hangböschung. 

 

 
Ausschnitt Luftbild 
 
 
 
 
 

Die Parzelle Nr. 196 ist gemäss öffentlicher Urkunde vom 
24. / 31. Oktober 1990 und Nachtrag vom 21. November 1990 / 
06. Februar 1991 durch Landabtausch von der Einwohnerge-
meinde in den Besitz der römisch-katholischen Kirchgemeinde 
Pfeffingen gelangt. Gemäss dem Zonenplan Siedlung aus dem 
Jahr 2006 liegt die Parzelle in einer Zone für öffentliche Werke 
und Anlagen OeWA mit der Zweckbestimmung „Soziale Aufga-
ben“ und grenzt an die zweigeschossige Wohnzone W2 an. Wäh-
rend der Revision des Zonenplans Siedlung sah der damals am-
tierende Kirchenrat noch keine Notwendigkeit, die Nutzung der 
Parzelle Nr. 196 zu ändern. Die Kirchgemeinde sieht heute jedoch 
keinen Bedarf mehr an einem zusätzlichen spezifischen Ver-
sammlungsraum in Pfeffingen, da das bereits bestehende Ange-
bot unternutzt ist. Gesellschaftliche Veränderungen mit vermehr-
ten Kirchenaustritten haben längerfristige Konsequenzen für die 
finanzielle Lage der römisch-katholischen Kirchgemeinde Pfeffin-
gen. Die Kirchgemeinde ist verpflichtet, ihre Aufgabe als Pfarrei 
finanziell und langfristig sicherzustellen, hat jedoch weder die 
Kraft noch die Mittel, eigenständig „soziale Aufgaben“ gemäss der 
Zone für öffentliche Werke und Anlagen OeWA wahrzunehmen. 
Zur Vervollständigung der Mutation ist es sinnvoll, die Parzelle 
Nr. 198 sowie die Teilparzelle Nr. 2 ebenfalls in die Planung mit 
einzubeziehen. Die Parzelle Nr. 198 ist in Privatbesitz und es be-
steht ebenfalls kein Bedarf und Interesse, diese öffentlich zu nut-
zen. Bei der Teilparzelle Nr. 2 handelt es sich um eine Böschung, 

3 AUSGANGANGSLAGE, GRUNDLAGEN, ZIELE 
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welche der Parzelle Nr. 196 zugeführt und entsprechend der bau-
lichen Nutzung hinzugefügt werden kann. 

 
Anfänglich wurde auch eine Umzonung in eine Zone mit Quartier-
planpflicht geprüft. Dies wurde aber verworfen, da weder die Ein-
wohner-, noch die Kirchgemeinde ein Interesse daran haben. 
Ausserdem wird die Mindestfläche für Quartierplanungen von 
3‘000 m² nicht erreicht. Die Mutationsfläche beträgt lediglich 
2‘817 m². Der Kirchgemeinde steht es aber frei, für das Areal ein 
Quartierplan im vereinfachten Verfahren anzustossen. In diesem 
Fall beträgt die Mindestfläche 2‘000 m². 

 
Die Gemeinde Pfeffingen besitzt oberhalb der Gemeindeverwal-
tung und des Werkhofes mit den Parzellen Nr. 91 – 94 noch über 
ca. 2‘900 m² ungenutztes Land, welches der Zone für öffentliche 
Werke und Anlagen OeWA mit der Zweckbestimmung „Soziale 
Aufgaben“ zugewiesen ist. Die Gemeinde ist somit grundsätzlich 
nicht darauf angewiesen, die Parzelle Nr. 196 am Langbodenweg 
für eine allfällige eigene, zukünftige Nutzung vorzuhalten. 

 
Die Mutation soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass auf 
dem Gebiet eine zweckmässige und generationengerechte 
Wohnüberbauung entstehen kann. Die Kirchgemeinde hat dazu 
im Vorfeld bereits eine Bebauungsstudie in Auftrag gegeben. Der 
Gemeinderat befürwortet und unterstützt diese Absicht der Bau-

herrschaft. Unter „generationengerecht“ versteht die Kirchge-
meinde eine Wohnüberbauung, in der sowohl junge Familien, wie 
auch ältere Menschen hindernisfrei und zu erschwinglichen Prei-
sen wohnen können. Es ist vorgesehen, das Grundstück im 
Baurecht zu überbauen. 

Zudem soll dafür gesorgt werden, dass die nicht 
zonenkonforme Nutzung auf der Parzelle Nr. 198, welche in 
Privatbesitz und bereits mit einem Einfamilienhaus überbaut ist, 
zonenkonform gestaltet wird. 
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4.1 Gesetzliche Grundlagen auf eidgenössischer Eben e 

• Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 
22. Juni 1979 

• Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 
 
 

4.2 Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene 

• Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 
08. Januar 1998 

• Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) 
vom 27. Oktober 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 weitere Rahmenbedingungen 

4.3.1 Zonenplan Siedlung 

 
Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

 
Gemäss dem heute gültigen Zonenplan Siedlung der Gemeinde 
Pfeffingen liegt das Gebiet in der Zone für öffentliche Werke und 
Anlagen OeWA. Die Teilparzelle Nr. 2 gehört zum Strassenareal. 
Die bestehende Zone für öffentliche Werke und Anlagen OeWA 
liegt in der Lärmempfindlichkeitsstufe LES II, was auch bei der 
neuen Wohnzone W2 der Fall ist. 

4 INTERESSENERMITTLUNG 
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4.3.2 Naturgefahren 

 
Ausschnitt Naturgefahrenkarte 

 
Das Areal wird an der südöstlichen Ecke von einer geringen Ge-
fährdung durch Hochwasser tangiert. Betroffen sind ca. 40 m² der 
Parzelle Nr. 196. Daran angrenzend befindet sich ein Gefahren-
hinweis Hangwasser. Auf Grund der geringen betroffenen Fläche, 
wird in der vorliegenden Mutation auf die Festlegung einer Gefah-
renzone verzichtet. Die Ausscheidung von Gefahrenzonen soll je-
doch im Rahmen einer Revision des Zonenplans Siedlung über 
das gesamte Siedlungsgebiet stattfinden. 

 
 

4.4 Interessen der Gemeinde 

Der Gemeinderat kann einer Nutzungsänderung und damit einer 
Umzonung der Parzelle Nr. 196 aus folgenden Gründen grund-
sätzlich zustimmen: 

 
• Die Gemeinde ist daran interessiert, dass durch die Realisie-

rung von Wohnbauten neue Einwohnerinnen und Einwohner 
zuziehen. 

• Die Bebauung der freien Baulandparzellen und die verdichte-
te Bauweise innerhalb des Siedlungsgebiets steht im Einklang 
mit den raumplanerischen Grundsätzen, die vorhandenen 
Flächen ausserhalb des Baugebiets nicht weiter zu überbau-
en und dadurch die Zersiedelung aufzuhalten. 

 
 

4.5 Interessen der Kirchgemeinde 

Die grundsätzlichen Beweggründe der Kirchgemeinde zur Umzo-
nung der betreffenden Fläche sind bereits im Kapitel 3 dieses Be-
richts erläutert. Das zentrale Interesse der Kirchgemeinde ist, das 
Gebiet einer zweckmässigen Nutzung zuzuführen, da sie keinen 
Bedarf an einer öffentlichen Nutzung hat. Zudem fehlen auch die 
finanziellen Mittel um „soziale Aufgaben“ wahrzunehmen. 
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4.6 Interessenabwägung 

Die Einwohner- und die Kirchgemeinde teilen dieselben Interes-
sen, wenn auch aus verschiedenen Beweggründen. Eine zweck-
mässige Nutzung des Gebiets ist beiden Parteien ein Anliegen. 
Die Nutzung einer unüberbauten Parzelle an optimaler Lage im 
Zentrum von Pfeffingen liegt auch ganz im Interesse der raumpla-
nerischen Grundsätze bzw. der Raumplanungsgesetzgebung, wo 
eine Verdichtung nach innen gefordert wird. Mit einer zweckmäs-
sigen Überbauung von Baulücken innerhalb des Siedlungsgebiets 
wird man dieser Forderung gerecht. 

 
Die oben aufgeführten Interessen stehen nicht im Konflikt zuein-
ander und verfolgen dieselben Ziele. Aus diesem Grund ist eine 
detaillierte Interessenabwägung hinfällig. 

 
Mutation Zonenplan Siedlung, neuer Zustand 
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Gestützt auf § 7 des kantonalen Raumplanungs- und Baugeset-
zes (RBG) wurde durch die Gemeinde Pfeffingen das öffentliche 
Mitwirkungsverfahren zur Mutation des Zonenplans Siedlung 
(Parzellen Nr. 2, 196, 198) durchgeführt. Folgende Unterlagen 
wurden vom Montag, 08. Juli 2013 bis Dienstag, 02. August 2013 
auf der Bauabteilung der Gemeindeverwaltung zur öffentlichen 
Mitwirkung aufgelegt: 

 
• Zonenplan Siedlung (Mutation Parzellen Nr. 2, 196, 198) 
• Planungsbericht 
 
Die Bevölkerung wurde mittels Publikation im Wochenblatt für das 
Birseck und Dorneck Nr. 27 vom 04. Juli 2013, im Amtsblatt 
Nr. 27 vom 04. Juli 2013 sowie auf der Gemeindehomepage auf 
die öffentliche Mitwirkung aufmerksam gemacht. Die Bevölkerung 
hatte bis zum 02. August 2013 die Möglichkeit, beim Gemeinderat 
schriftlich und begründet Einwendungen zu erheben und Vor-
schläge einzureichen. Es ging eine Stellungnahme ein, auf wel-
che im Mitwirkungsbericht detailliert eingegangen wird. Der Mit-
wirkungsbericht befindet sich im Anhang dieses Berichts. 

5 ÖFFENTLICHE MITWIRKUNG 
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Die Mutationsunterlagen wurden am 02. Juli 2013 zur kantonalen 
Vorprüfung eingereicht. Die Stellungnahme des Kantons ging am 
18. Oktober 2013 ein. 

Die Gemeinde hat mit Brief vom 24. Oktober 2013 Stellung 
zum kantonalen Vorprüfungsbericht genommen. Die 
Stellungnahme befindet sich im Anhang dieses Berichts. 
 

6 KANTONALE VORPRÜFUNG 
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Dieser Planungsbericht wurde vom Gemeinderat Pfeffingen 
 
am    
 
zuhanden des regierungsrätlichen Beschlusses verabschiedet. 
 
 
Pfeffingen, den     
 
 
Die Gemeindepräsidentin 
 
 
 
    
 
 
Der Gemeindeverwalter 
 
 
 
    
 

7 BESCHLUSSFASSUNG PLANUNGSBERICHT 
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• Mitwirkungsbericht 
• Stellungnahme der Gemeinde zum kantonalen Vorprüfungs-

bericht 
 

8 ANHANG 



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

 


